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GewO 1994 §359b Abs1 Z2
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1. GewO 1994 § 359b heute

2. GewO 1994 § 359b gültig ab 01.07.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 75/2023
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Rechtssatz

Der Wortlaut der Bestimmung des § 359b Abs. 1 Z 2 GewO 1994, dass ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren

durchzuführen sei, wenn das "Ausmaß der der Betriebsanlage zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten und sonstigen

Betriebs>ächen insgesamt nicht mehr als 800 m²" betrage, gibt keinerlei Anlass dafür, die Außenmauern in die

Betrachtung miteinzubeziehen.Der Wortlaut der Bestimmung des Paragraph 359 b, Absatz eins, ZiAer 2, GewO 1994,

dass ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren durchzuführen sei, wenn das "Ausmaß der der Betriebsanlage zur

Verfügung stehenden Räumlichkeiten und sonstigen Betriebs>ächen insgesamt nicht mehr als 800 m²" betrage, gibt

keinerlei Anlass dafür, die Außenmauern in die Betrachtung miteinzubeziehen.
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